
Die Anpassungen der
Strafprozessordnung
1975 waren die um-

fang- und inhaltsreichsten
Änderungen des Strafver-
fahrens seit dem Inkrafttre-
ten der Strafprozessordnung
im Jahre 1873. Zentraler
Gegenstand der Reform des
Strafverfahrens ist das Er-
mittlungsverfahren (bisher
Vorverfahren). Die Ände-
rungen sollen auch zu einem
reibungslosen Übergang
vom Ermittlungsverfahren
zum Hauptverfahren beitra-
gen. 

Nach der Grundsatzbe-
stimmung des § 13 Abs. 1
liegt der Schwerpunkt des
Verfahrens im Hauptverfah-
ren. In der Hauptverhand-
lung sind grundsätzlich die
Beweise aufzunehmen, auf
Grund deren das Urteil zu
fällen ist, während im Er-
mittlungsverfahren nur Be-
weise aufzunehmen sind,
die für die Entscheidung
über die Erhebung der An-
klage unerlässlich sind oder
deren Aufnahme in der
Hauptverhandlung aus
tatsächlichen oder rechtli-
chen Gründen voraussicht-
lich nicht möglich sein wird. 

Ziel des Gesetzgebers
war es unter anderem, die
bisherige polizeiliche Pra-
xis, die weit über die Er-
mächtigung des § 24 StPO
alt hinausging,  auf eine kla-
re gesetzliche Grundlage zu
stellen. Die eigenständige
Ermittlungsarbeit der Kri-
minalpolizei, das „pfannen-
fertige“ Aufbereiten der Er-
mittlungsakten ist nun ein-
deutig geregelt. Während
die Änderungen des Straf-
prozessreformbegleitgeset-
zes Teil I für die tägliche
Arbeit der Kriminalpolizei
von großer Bedeutung sind,

haben die Bestimmungen
des Strafprozessreformbe-
gleitgesetzes Teil II keine
besonderen Auswirkungen
auf die Tätigkeit der Exeku-
tive.

Das Strafprozessreform-
begleitgesetz Teil I beinhal-
tet Änderungen der Straf-
prozessordnung 1975, des
Strafgesetzbuchs, des Ju-
gendgerichtsgesetzes 1988
und des Finanzstrafgesetzes.
Das Strafprozessreformbe-
gleitgesetz Teil II bringt An-
passungen des Ausliefe-
rungs- und Rechtshilfege-
setzes, des Bundesgesetzes
über die justizielle Zusam-
menarbeit mit den Mitglied-
staaten der Europäischen
Union, des Mediengesetzes,
des Verbandsverantwort-
lichkeitsgesetzes, des Mi-
litärstrafgesetzes, des Por-
nografiegesetzes, des Straf-
registergesetzes, des Til-
gungsgesetzes, des Bundes-
gesetzes über die Amtshilfe
der Sozialversicherungsträ-
ger für die Sicherheitsbehör-
den, des Sozialbetrugsgeset-
zes, des Staatsanwalt-
schaftsgesetzes, des Grund-
rechtsbeschwerdegesetzes,
des OGH-Gesetzes und des
Geschworenen- und Schöf-
fengesetzes. 

Das Sozialbetrugsgesetz
wird dahingehend geändert,
dass die Staatsanwaltschaft
bei der Verfolgung von
Straftaten nach den §§ 153 c
bis 153 e StGB die Hilfe der
Finanzstrafbehörden, der
Zollämter und ihrer Organe
in Anspruch nehmen darf.
In diesem Umfang werden
sie im Dienste der Straf-
rechtspflege (Art. 10 Abs. 1
Z 6 B-VG) tätig und haben
die in der Strafprozessord-
nung der Kriminalpolizei
zukommenden Aufgaben

und Befugnisse wahrzuneh-
men. Sie dürfen aber nicht
gemäß § 99 Abs. 1 von
amtswegen ermitteln, son-
dern haben zur Aufklärung
dieser Straftaten nur im
Umfang einer darauf gerich-
teten Anordnung der Staats-
anwaltschaft tätig zu wer-
den. 

Ermittlungen der Krimi-
nalpolizei darf die Staatsan-
waltschaft in diesen Fällen
nur anordnen, wenn die Fi-
nanzstrafbehörden und ihre
Organe nicht rechtzeitig zu
erreichen sind. Wenn der
aufzuklärende Sozialbetrug
zugleich auch den Tatbe-
stand einer anderen mit ge-
richtlicher Strafe bedrohten
Handlung erfüllt, die kein
Finanzvergehen ist, so ist
das Ermittlungsverfahren
ausschließlich nach den Be-
stimmungen der StPO zu
führen.

Das neu geschaffene
Recht auf Akteneinsicht
machte eine Verordnung des
Bundesministeriums für
Justiz (BGBl. II Nr.
390/2007) „über die Höhe
der Gebühren für die Her-
stellung von Kopien durch
die Staatsanwaltschaft oder
die Kriminalpolizei im Rah-
men der Akteneinsicht“ er-
forderlich.

A) Änderungen 
der StPO 1975 

Neben der Bereinigung
einiger redaktioneller Ver-
sehen im Strafprozessre-
formgesetz erfolgten mehre-
re Klarstellungen zu einzel-
nen Bestimmungen und eine
Anpassung des bezirksge-
richtlichen Verfahrens, da
den Bezirksgerichten (siehe
§ 29 Abs. 1 StPO) im Er-
mittlungsverfahren keine

Aufgabe mehr zukommt.
Für die Normadressaten im
Bereich der Kriminalpolizei
ergeben sich durch das
Strafprozessreformbegleit-
gesetz Teil I drei wesentli-
che Änderungen bei der Be-
fugnisausübung:

Die Sicherstellung (Ge-
setzestext siehe Kasten)
wurde praxisnaher gestaltet.
Dem Grundsatz der Beteili-
gung der Opfer (§ 10 StPO)
wurde dabei besonders
Rechnung getragen. Wie
schon in der ursprünglichen
gesetzlichen Fassung des §
110 Abs. 3 StPO darf die
Kriminalpolizei eine Sicher-
stellung von Gegenständen
(§ 109 Z 1 lit. a StPO) aus
eigenem vornehmen, wenn
sich die Gegenstände in nie-
mandes Verfügungsmacht
befinden, sie am Tatort auf-
gefunden wurden und zur
Begehung der strafbaren
Handlung verwendet
(tatsächliches Tatwerkzeug)
oder dazu bestimmt (poten-
zielles Tatwerkzeug) wor-
den sein könnten, sie ge-
ringwertig oder vorüberge-
hend leicht ersetzbar sind
oder ihr Besitz allgemein
verboten ist. Auch  die Si-
cherstellung von „Eingriffs-
gegenständen“ (Raubkopi-
en) war schon durch die Re-
gelungen des BGBl. I Nr.
94/2004 zulässig, sofern es
sich um ein Betreten mit
größeren Mengen von Ein-
griffsgegenständen mit
kommerziellem Charakter
handelt, die in die Zollunion
eingeführt wurden oder zur
Ausfuhr bestimmt sind, un-
abhängig davon, ob zu die-
sem Zeitpunkt vom Rechts-
inhaber des verfälschten
Produkts bereits Privatan-
klage eingebracht worden
ist. Darüber hinaus darf die
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Kriminalpolizei jetzt auch
Gegenstände sicherstellen,
die dem Opfer durch die
Straftat entzogen wurden.
Diese Bestimmung, die es
der Kriminalpolizei ermög-
licht, Diebsgut – unabhän-
gig des Werts – sicherzu-
stellen, ist Ausformung des
Opferschutzgedankens der
Strafprozessordnung und er-
möglicht der Kriminalpoli-
zei rasches und unbürokrati-
sches Einschreiten zur Wah-
rung der Rechtsansprüche
des Opfers. 

Eine Erweiterung der Si-
cherstellungsbefugnisse be-
trifft Personen, die aus dem
Grunde des § 170 Abs. 1 Z
1 StPO festgenommen wer-
den. Alle Gegenstände, die
eine solche Person bei sich
hat, darf die Kriminalpolizei
sicherstellen, sofern die Si-
cherstellung erforderlich
(zum Zweck einer Sicher-
stellung siehe § 110 Abs. 1
StPO) und verhältnismäßig
ist. Praxisnaher wäre aller-

dings eine Anknüpfung an §
171 Abs. 2 StPO, da es aus
kriminalpolitischer Sicht für
die Sicherstellung kaum Un-
terschied macht, ob die
Festnahme durch die Krimi-
nalpolizei anordnungsfrei
aus eigenem aus dem Grun-
de des § 170 Abs. 1 Z 1
StPO erfolgt  oder wegen
Gefahr im Verzug (§ 171
Abs. 2 Z 2 StPO).

Nicht ganz klar ist, was
der Gesetzgeber mit der Be-
stimmung des § 110 Abs. 3
Z 3 2. Halbsatz StPO („oder
die im Rahmen ihrer Durch-
suchung gemäß § 120 Abs.
1 StPO aufgefunden wer-
den“) zum Ausdruck brin-
gen wollte. 

Da die erläuternden Be-
merkungen zur Regierungs-
vorlage keine Ausführungen
dazu enthalten, bieten sich
drei Auslegungsmöglichkei-
ten:  Der Gesetzgeber könn-
te zwei Varianten im Falle
der Festnahme aus dem
Grunde des § 170 Abs. 1 Z

1 StPO unterschieden ha-
ben; jene, in denen der Be-
schuldigte mit den Gegen-
ständen betreten wurde, d.
h. diese frei mit sich führte,
und jene Fälle, in denen die
Gegenstände erst im Zuge
der Durchsuchung der Per-
son nach der Festnahme
aufgefunden werden. 

Eine andere Auslegungs-
variante ist, dass der Gesetz-
geber sinnvoller Weise der
Kriminalpolizei bei Durch-
suchungen einer Person eine
Folgeermächtigung zur Si-
cherstellung allfälliger Ge-
genstände eingeräumt hat;
in diesem Fall ist allerdings
der Verweis auf § 120
Abs.1 StPO irreführend und
vermutlich ein redaktionel-
les Versehen, da diese
Durchsuchungen mit Aus-
nahme der neu geschaffenen
Kompetenz für die Besichti-
gung des unbekleideten
Körpers einer Person bei
„Betreten auf frischer Tat“
in  § 120 Abs. 2 StPO gere-

gelt sind. In diese Richtung
argumentieren auch Birkl-
bauer/Dudek/Keplinger
(Strafprozessordnung – Po-
lizeiausgabe) und gehen
über den Wortlaut dieser
Bestimmung („ihrer“
Durchsuchung bezieht sich
sprachlich auf die Durchsu-
chung der Person) in praxis-
orientierter Argumentation
noch einen Schritt weiter: 

Alle anordnungsfreien
Durchsuchungen, welche
die Kriminalpolizei gemäß §
120 Abs. 2 StPO durch-
führen darf, wären von die-
ser Ermächtigung zur Si-
cherstellung erfasst, d. h.
auch die Durchsuchungen
von Fahrzeugen und Orten,
die nicht durch das Haus-
recht geschützt sind. 

Die Argumentation, dass
die Kriminalpolizei bei
Durchsuchungen, die sie aus
eigenem durchführen kann,
auch aufgefundene Gegen-
stände aus eigenem sicher-
stellen darf, wäre jedenfalls
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Sichergestelltes Diebsgut: Werden Verdächtige nach § 170 Abs. 1 Z 1 StPO festgenommen, darf die Kriminalpolizei alle 
Gegenstände sicherstellen, die diese Person bei sich hat, sofern die Sicherstellung erforderlich und verhältnismäßig ist.



schlüssig und kriminalpoli-
tisch zu begrüßen. Auch die
Durchsuchung von Perso-
nen wurde den Erfordernis-
sen der Praxis angepasst.

Im § 120 Abs. 1 StPO
wurde folgender Satz ange-
fügt: „Gleiches gilt in den
Fällen des § 170 Abs. 1 Z 1
für die Durchsuchung von
Personen nach § 117 Z 3 lit.
b.“ Das bedeutet, dass die
qualifizierte Form der
Durchsuchung einer Person,
nämlich die Besichtigung
des unbekleideten Körpers
einer Person, unter be-
stimmten Umständen, in
den Fällen des § 170 Abs. 1
Z 1 StPO von der Kriminal-
polizei anordnungsfrei vor-
genommen werden darf, so-
fern die Maßnahme verhält-
nismäßig ist. 

Liegt keine der Konstel-
lationen des  170 Abs. 1 Z 1
StPO (Betreten auf frischer
Tat oder unmittelbar danach
entweder glaubwürdige Be-
schuldigung der Tatbege-
hung oder Betretung mit
Gegenständen, die auf eine
Beteiligung an der Tat hin-
weisen) vor, darf die Krimi-
nalpolizei die „Besichtigung
des unbekleideten Körpers
einer Person“ nur über An-
ordnung der Staatsanwalt-
schaft aufgrund einer ge-
richtlichen Bewilligung
oder bei Gefahr im Verzug
in Ausübung der Eilkompe-
tenz vornehmen. Für die
Überwachung von Nach-
richten wurde klargestellt,
dass entsprechend der frühe-
ren Rechtslage (vor dem 1.
Jänner 2008) auch die tech-
nischen Einrichtungen drit-
ter Personen bei entspre-
chender Verdachtslage
überwacht werden können.

B) Änderungen des
Strafgesetzbuchs

Die Bestimmungen über
die „Mangelnde Strafwür-
digkeit“ in § 42 StGB ent-
fallen. An ihre Stelle tritt
der prozessuale Einstel-
lungsgrund „wegen Gering-

fügigkeit“ gemäß § 191
StPO. Da das Verfahren erst
mit Erhebung der Anklage
gerichtsanhängig wird, wur-
den  Anpassungen der Be-
stimmungen über die „Ver-
längerung der Verjährungs-
frist“ in § 58 StGB vorge-
nommen. In die Ver-
jährungsfrist werden daher
die Zeit zwischen der erst-
maligen Vernehmung als
Beschuldigter (§§ 164, 165
StPO), der Ergreifung von
Fahndungsmaßnahmen
durch die Staatsanwaltschaft
(§ 168 Abs. 1 StPO) oder
die erstmaligen Androhung
oder Ausübung von Zwang
gegen den Täter (§§ 93 Abs.
1, 105 Abs. 1 StPO) wegen
der Tat und der rechtskräfti-
gen Beendigung des Verfah-
rens nicht eingerechnet.

Der Bestimmung des §
516 Abs. 3 StPO entspre-
chend wurden die Antrags-
delikte der §§ 195 Abs. 3,
196 Abs. 2, 218 Abs. 3, §
287 Abs. 2 und 318 Abs. 1
StGB zu Ermächtigungsde-
likten. Die in § 107 a Abs. 2
Z 2 StGB enthaltenen An-
tragsdelikte sind seit 1. Jän-
ner 2008 Offizialdelikte. 

Der Gesetzgeber bringt
damit klar zum Ausdruck,
dass jegliche Form der be-
harrlichen Verfolgung von
Amts wegen zu verfolgen
ist und stärkt in diesem De-
liktsbereich die Position des
Opfers. Für die Sicherheits-
behörden und ihre Organe
ergibt sich durch den Weg-
fall des Antragsdelikts für
den Bereich der beharrli-
chen Verfolgung durch Te-
lefonie, Internet und der-
gleichen eine neue sicher-
heitspolizeiliche Aufgaben-
stellung zur Gefahrenab-
wehr und Beendigung ge-
fährlicher Angriffe.

Wer als Zeuge bei seiner
förmlichen Vernehmung zur
Sache vor der Staatsanwalt-
schaft oder der Kriminalpo-
lizei in einem Ermittlungs-
verfahren nach der Strafpro-
zessordnung falsch aussagt,
ist nun gemäß § 288 StGB

130 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 3-4/08

FO
T

O
: P

E
T

E
R

SC
H

A
FF

E
R

S E R I E :  S T P O - R E F O R M  ( 9 )

Kriminalpolizisten dürfen bei der Durchsuchunge einer 
Person allfällige Gegenstände sicherstellen.

Sicherstellung durch die
Kriminalpolizei aus eige-
nem (§ 110 Abs. 3 StPO).

Die Kriminalpolizei ist
berechtigt, Gegenstände (§
109 Z 1 lit. a) von sich aus
sicherzustellen,
1. wenn sie
a. in niemandes Verfü-
gungsmacht stehen,
b. dem Opfer durch die
Straftat entzogen wurden,
c. am Tatort aufgefunden
wurden und zur Begehung
der strafbaren Handlung
verwendet oder dazu be-
stimmt worden sein könn-
ten, oder
d. geringwertig oder vorü-
bergehend leicht ersetzbar
sind,
2. wenn ihr Besitz allge-
mein verboten ist (§ 445 a

Abs. 1),
3. mit denen eine Person,
die aus dem Grunde des §
170 Abs. 1 Z 1 festgenom-
men wird, betreten wurde
oder die im Rahmen ihrer
Durchsuchung gemäß §
120 Abs. 1 aufgefunden
werden, oder
4. in den Fällen des Arti-
kels 4 der Verordnung
(EG) Nr. 1383/2003 des
Rates vom 22. Juli 2003
über das Vorgehen der
Zollbehörden gegen Wa-
ren, die im Verdacht ste-
hen, bestimmte Rechte
geistigen Eigentums zu
verletzen, und die Maß-
nahmen gegenüber Waren,
die erkanntermaßen derar-
tige Rechte verletzen
(Amtsblatt Nr. L 196 vom
2. August 2003, S. 7 – 14).
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(siehe Kasten) strafbar. Die-
se Gesetzesänderung war
notwendig, um auch
Falschaussagen vor Orga-
nen des Wachkörpers Bun-
despolizei von der Strafbar-
keit zu erfassen. Auch die
Verleitung eines anderen
durch Täuschung über Tat-
sachen zur gutgläubigen
Falschaussage (§ 292 StGB)
vor der Kriminalpolizei oder
Staatsanwaltschaft ist nun
mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren bedroht. 

Der Straftatbestand der
„Fälschung eines Beweis-
mittels“ (§ 293 StGB) wur-
de ebenfalls angepasst, so-
dass eine Herstellung oder
der Gebrauch eines solchen
Beweismittels im Ermitt-
lungsverfahren unter Straf-
drohung gestellt wurde.

Das Verbot der Veröf-
fentlichung gemäß § 54 St-
PO wurde zu seiner Wirk-
samkeit durch eine Ergän-
zung des § 301 StGB als
Straftatbestand normiert.

C) Änderungen des Ju-
gendgerichtsgesetzes

Im JGG wurden einer-
seits begriffliche Anpassun-
gen vorgenommen, anderer-
seits wurde dem Umstand
Rechnung getragen werden,
dass anstelle des gerichtli-
chen Vorverfahrens ein
staatsanwaltschaftliches Er-
mittlungsverfahren tritt. Da
familienrechtliche Verfü-
gungen dem Gericht vorbe-

halten sind, das jedoch erst
durch Einbringen der An-
klage die Verfahrensleitung
übernimmt, waren Änderun-
gen erforderlich. 

Der Gesetzgeber wollte
familienrechtliche Verfü-
gungen aber nicht auf das
Hauptverfahren beschrän-
ken, um sich nicht die Mög-
lichkeit zu nehmen, recht-
zeitig auf eine gefährliche
Entwicklung eines Jugendli-
chen reagieren zu können.
Daher war eine Differenzie-
rung zwischen staatsanwalt-
schaftlicher und gerichtli-
cher Diversion gemäß § 7
JGG entsprechend der neu-
en Verfahrenssystematik
(keine gerichtliche Zustän-
digkeit für Ermittlungen im
Vorverfahren) erforderlich.

Folgende Änderungen
sind für das polizeiliche
Einschreiten im Ermitt-
lungsverfahren von beson-
derer Bedeutung:

1. Festnahme und Unter-
suchungshaft bei jugendli-
chen Beschuldigten (§ 35
JGG). Die Entziehung der
persönlichen Freiheit bei ju-
gendlichen Beschuldigten
wird als ultima ratio angese-
hen. Wenn und sobald der
Zweck der Festnahme (§§
170 bis 172 StPO) oder der
Untersuchungshaft (§ 173
StPO) durch familienrechtli-
che Verfügungen, allenfalls
in Verbindung mit einem
gelinderen Mittel erreicht
werden kann, ist der Ju-

gendliche freizulassen. Das
JGG nennt somit zusätzlich
familienrechtliche Verfü-
gungen als Möglichkeit der
Abwendung der Festnahme
oder weiteren Anhaltung.
Diese sind als eine Art Er-
weiterung der in § 173 Abs.
5 StPO genannten gelinde-
ren Mittel anzusehen.

Auch für die Verhängung
der Untersuchungshaft über
jugendliche Beschuldigte
gibt es zahlreiche Ein-
schränkungen gegenüber
der Verhängung der Unter-
suchungshaft über erwach-
sene Beschuldigte.

Als weitere Schutzmaß-
nahme für festgenommene
Jugendliche, die nicht so-
gleich wieder freigelassen
werden können, sieht der
Gesetzgeber zusätzliche ob-
ligatorische Verständigun-
gen vor. Ohne unnötigen
Aufschub sind ein Erzie-
hungsberechtigter oder ein
mit dem Jugendlichen in
Hausgemeinschaft lebender
Angehöriger und der Ju-
gendwohlfahrtsträger sowie
ein allenfalls bereits bestell-
ter Bewährungshelfer zu
verständigen. Von dieser
Haftverständigung darf nur
abgesehen werden, wenn
der Jugendliche dies aus ei-
nem triftigen Grund ablehnt.

2. Vernehmung von ju-
gendlichen Beschuldigten (§
37 JGG). Der Vernehmung
eines jugendlichen Beschul-
digten (§§ 164 und 165 St-

PO) ist, soweit er nicht
durch einen Verteidiger ver-
treten ist, auf Verlangen des
Jugendlichen eine Person
seines Vertrauens beizuzie-
hen. Als Vertrauensperson
des Jugendlichen kommen
sein gesetzlicher Vertreter,
ein Erziehungsberechtigter,
ein Angehöriger, ein Lehrer,
ein Erzieher oder ein Ver-
treter des Jugendwohlfahrt-
strägers, der Jugendgerichts-
hilfe oder der Bewährungs-
hilfe in Betracht. Im Unter-
schied zum erwachsenen
Beschuldigten hat der Ju-
gendliche das Recht auf
Beiziehung einer Vertrau-
ensperson.

Als Vertrauensperson
kann ausgeschlossen wer-
den, wer der Mitwirkung an
der Straftat verdächtig ist,
wer als Zeuge vernommen
wurde oder werden soll und
wer sonst am Verfahren be-
teiligt ist oder besorgen
lässt, dass seine Anwesen-
heit den Zeugen an einer
freien und vollständigen
Aussage beeinflussen könn-
te. Vertrauenspersonen sind
zur Verschwiegenheit über
ihre Wahrnehmungen im
Zuge der Vernehmung ver-
pflichtet (§ 301 Abs. 2
StGB).

Über dieses Recht auf
Beiziehung einer Vertrau-
ensperson oder eines Vertei-
digers ist der Jugendliche
möglichst bald zu informie-
ren, damit er auch die Mög-
lichkeit hat, darüber zu dis-
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Falsche Beweisaussage

§ 288. (1) StGB: Wer vor
Gericht als Zeuge oder, so-
weit er nicht zugleich Partei
ist, als Auskunftsperson bei
seiner förmlichen Verneh-
mung zur Sache falsch aus-
sagt oder als Sachverständi-
ger einen falschen Befund
oder ein falsches Gutachten
erstattet, ist mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren zu

bestrafen.
(2) Wer vor Gericht ei-

ne falsche Beweisaussage
(Abs. 1) unter Eid ablegt
oder mit einem Eid bekräf-
tigt oder sonst einen in den
Gesetzen vorgesehenen Eid
vor Gericht falsch schwört,
ist mit Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf
Jahren zu bestrafen. Einem
Eid steht die Berufung auf
einen früher abgelegten Eid

und bei Personen, die von
der Pflicht zur Eidesleistung
befreit sind, die anstelle des
Eides vorgesehene Beteue-
rung gleich.

(3) Nach den Abs. 1
und 2 ist auch zu bestrafen,
wer eine der dort genannten
Handlungen im Verfahren
vor einem nach Art. 53 des
Bundes-Verfassungsgeset-
zes in der Fassung von 1929
eingesetzten Ausschuss oder

einer Disziplinarbehörde
des Bundes, eines Landes
oder einer Gemeinde be-
geht.

(4) Nach Abs. 1 ist auch
zu bestrafen, wer als Zeuge
oder Sachverständiger eine
der dort genannten Hand-
lungen in einem Ermitt-
lungsverfahren nach der
Strafprozessordnung vor
Kriminalpolizei oder Staats-
anwaltschaft begeht.

S T R A F G E S E T Z B U C H



ponieren. Diese Information
wird daher entweder in der
Rechtsbelehrung (§ 50 St-
PO) oder in der Ladung (§
153 Abs. 2 StPO), spätes-
tens jedoch vor Beginn der
Vernehmung (§ 164 StPO)
erfolgen. Erforderlichenfalls
ist die Vernehmung bis zum
Eintreffen des Verteidigers
oder der Vertrauensperson
aufzuschieben, so lange das
mit dem Zweck der Verneh-
mung vereinbar ist, sei sei
denn, dass damit eine unan-
gemessene Verlängerung ei-
ner Anhaltung verbunden
wäre.

Während bei der Verneh-
mung erwachsener Beschul-
digter von der Beiziehung
eines Verteidigers abgese-
hen werden kann, soweit
dies erforderlich erscheint,
um eine Gefahr für die Er-
mittlungen oder eine Beein-
trächtigung von Beweismit-

teln abzuwenden, ist ein sol-
ches Absehen der Beizie-
hung eines Verteidigers bei
der Vernehmung eines Ju-
gendlichen unzulässig (sie-
he § 37 Abs.1 letzter Satz
JGG).

3. Mitwirkung des ge-
setzlichen Vertreters des Ju-
gendlichen (§ 38 JGG).
Grundsätzlich stehen alle
Verfahrensrechte des ju-
gendlichen Beschuldigten
auch dem gesetzlichen Ver-
treter des Jugendlichen zu.
Gleiches gilt für das Recht
auf Akteneinsicht; es sei
denn, dass der gesetzliche
Vertreter verdächtig ist, sich
an der Straftat beteiligt zu
haben.

Mitteilungen im Verfah-
ren sind auch dem gesetzli-
chen Vertreter bekanntzu-
machen, wenn dessen Auf-
enthalt bekannt und im In-

land gelegen ist. Unter die-
sen Voraussetzungen ist der
gesetzliche Vertreter auch
von der Anordnung einer
mündlichen Verhandlung
mit dem Hinweis zu be-
nachrichtigen, dass seine
Teilnahme empfohlen wer-
de.

Der gesetzliche Vertreter
ist berechtigt, für den Ju-
gendlichen auch gegen des-
sen Willen Einspruch gegen
die Anklageschrift zu erhe-
ben und alle Rechtsmittel zu
ergreifen, die das Gesetz
dem Jugendlichen gewährt. 

Ist dem Gericht bekannt,
dass Pflege und Erziehung
des jugendlichen Beschul-
digten jemand anderem als
dem gesetzlichen Vertreter
zukommen, so stehen die
zuvor angeführten Rechte
auch diesem zu. In be-
stimmten Fällen stehen die
Rechte des gesetzlichen

Vertreters auch dem Vertei-
diger zu.

4.  Unzulässigkeit einer
Privat- oder Subsidiarankla-
ge (§ 44 JGG). Privatankla-
gen wegen Jugendstraftaten
sind unzulässig. Auch im
Bereich des Jugendstraf-
rechts wurde das Antragsde-
likt (siehe § 516 Abs. 3 St-
PO) beseitigt. 

Straftaten, die sonst nur
auf Verlangen des Opfers
verfolgt werden können, hat
mit dessen Ermächtigung
die Staatsanwaltschaft zu
verfolgen. Eine Verfolgung
ist jedoch jedoch nur aus-
nahmsweise vorgesehen,
wenn dies aus pädagogi-
schen Gründen oder um be-
rechtigter, über das Vergel-
tungsbedürfnis hinausge-
hender Interessen des Op-
fers willen geboten ist. Pri-
vatbeteiligte können in Ver-
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Beschuldigten wird als „ultima ratio“ angesehen.



fahren gegen jugendliche
Beschuldigte nicht als Sub-
sidiarankläger (§ 72) auftre-
ten und haben kein Recht
auf Stellung des Antrags auf
Fortführung des Verfahrens
(§ 195). Ebenso ausge-
schlossen ist das Ergreifen
der Nichtigkeitsbeschwerde
(§ 282 Abs.2) für den Pri-
vatbeteiligten.

D) Das Recht auf 
Akteneinsicht bei der

Kriminalpolizei

Wer kann bei der Krimi-
nalpolizei Akteneinsicht
nehmen? Der Beschuldigte
hat das Recht, in die der
Kriminalpolizei vorliegen-
den Ergebnisse des Ermitt-
lungsverfahrens Einsicht zu
nehmen und Beweisgegen-
stände in Augenschein zu
nehmen, soweit dies ohne
Nachteil für die Ermittlun-
gen möglich ist (§ 51 Abs. 1
StPO).  Auch das Opfer (un-
abhängig davon, welcher
Kategorie von Opfern es zu-
zuzählen ist und ob es am
Verfahren als Privatbeteilig-
ter mitwirkt) hat das Recht
auf Akteneinsicht. Opfer
sind allerdings nur insoweit
zur Akteneinsicht berech-
tigt, soweit ihre Interessen
betroffen sind.  Im Übrigen
gelten für die Akteneinsicht
des Opfers die Bestimmun-
gen zur Akteneinsicht des
Beschuldigten sinngemäß.

Die Rechte des Beschul-
digten können auch von sei-
nem Verteidiger (§ 57 Abs.
2 StPO) wahrgenommen
werden, jene des jugendli-
chen Beschuldigten stehen
auch seinem gesetzlichen
Vertreter (§ 38 JGG) zu.
Vertreter (§ 73 StPO) kön-
nen die Verfahrensrechte
von Opfern und Privatbetei-
ligten ausüben und sind so-
mit ebenfalls zur Aktenein-
sicht bei der  Kriminalpoli-
zei berechtigt.

Ab Erstattung des Ab-
schlussberichts (§ 100 Abs.
2 Z 4 StPO) ist eine Ak-

teneinsicht bei der Krimi-
nalpolizei nicht mehr mög-
lich. 

Alle anderen zur Ak-
teneinsicht im Verfahren be-
rechtigten Personen (außer
Opfer und Beschuldigte)
sind nur bei der Staatsan-
waltschaft oder bei Gericht
zur Akteneinsicht berech-
tigt. Meist sind dies Betrof-
fene (§ 48 Abs. 1 Z 3 StPO),
d. h. Personen, die durch
Anordnung oder Durch-
führung von Zwang in ihren
Rechten unmittelbar beein-
trächtigt worden sind, wie
beispielsweise der Eigentü-
mer eines Fahrzeugs, das
bei der Verfolgung des
flüchtenden Bankräubers
beschädigt worden ist. Die-
sen Personen ist gemäß § 77
StPO Akteneinsicht auf-
grund eines besonderen
rechtlichen Interesses an
den Ergebnissen des Ver-
fahrens zu gewähren, soweit
dem nicht überwiegende öf-
fentliche oder private Inter-
essen entgegenstehen. Eben-
so kann für Zwecke der For-
schung im Bereich des
Strafrechts und der Krimi-
nologie auf Ersuchen der
Leiter anerkannter wissen-
schaftlicher Einrichtungen
die Einsicht in Akten eines
Verfahrens, die Herstellung
von Abschriften (Ablichtun-
gen) und die Übermittlung
von Daten aus solchen zum
Zweck einer nicht personen-
bezogenen Auswertung für
wissenschaftliche Arbeiten
oder vergleichbare, im öf-
fentlichen Interesse liegende
Untersuchungen, bewilligt
werden.

Wie kann Akteneinsicht
bei der Kriminalpolizei ge-
nommen werden? Aktenein-
sicht ist grundsätzlich nur
während der Amtsstunden
und nur in den Amtsräumen
zu gewähren. Da für Sicher-
heitsdienststellen in der Re-
gel keine Amtsstunden fest-
gelegt sind, ist zur Vornah-
me der Akteneinsicht in bei-
derseitigem Interesse eine
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Terminvereinbarung anzu-
streben. Das Recht des Be-
schuldigten und des Opfers
auf Akteneinsicht umfasst
nicht das Recht, dass der
Akt jederzeit und ohne Vor-
ankündigung vorzulegen ist.
Wenn dies im Einzelfall
vielleicht auch möglich und
tunlich ist, wird das in der
überwiegenden Zahl der
Fälle und der zahlreichen
anderen Aufgaben der Exe-
kutivorgane nicht realisier-
bar sein.

In der Praxis wird dem
Antragsteller der Akt zur
Einsichtnahme vorgelegt
werden. Jedenfalls unzuläs-
sig ist es, Parteien oder Par-
teienvertretern Akten oder
Aktenteile zur Herstellung
von Kopien außerhalb des
Amtsgebäudes mitzugeben.
Die im Gesetz vorgesehene
Möglichkeit, Akteneinsicht
im Rahmen der technischen
Möglichkeiten im Wege
elektronischer Datenübertra-
gung zu gewähren,  ist bei
der Kriminalpolizei bis zur
Realisierung der Datensi-
cherheitsbestimmungen
nach den Maßstäben des E-
Government-Gesetzes nicht
möglich.

Der Umstand, dass Ak-
teneinsicht gewährt wurde,
ist in einem Amtsvermerk
festzuhalten. In Zweifelsfäl-
len ist mit der Staatsanwalt-
schaft Rücksprache zu hal-
ten. Wird die Akteneinsicht
verweigert oder beschränkt,
ist auch dieser Umstand in
einem Amtsvermerk zu do-
kumentieren und der Staats-
anwaltschaft mit dem
nächstfolgenden Bericht zu
übermitteln.

Anmerkung: Einfache
Auskünfte zum jeweiligen
Ermittlungsverfahren kön-
nen auch mündlich erteilt
werden. Hiefür gelten die
Bestimmungen über Ak-
teneinsicht sinngemäß.

Wie sind die Kosten für
die Herstellung von Kopien
zu bemessen? Die Ak-
teneinsicht selbst ist kosten-

los, nur das Anfertigen von
Kopien ist grundsätzlich
vom Antragsteller zu bezah-
len. Die Höhe der Gebühr
ist aufgrund der Verordnung
der Bundesministerin für
Justiz (BGBl II Nr.
390/2007) „über die Höhe
der Gebühren für die Her-
stellung von Kopien durch
die Staatsanwaltschaft oder
die Kriminalpolizei im Rah-
men der Akteneinsicht“
(siehe Kasten) zu bemessen.

Pro Seite besteht eine
Gebühr von 40 Cent, die vor
der Ausfolgung der Kopien
eingehoben werden kann.
Ausgenommen von der Ge-
bührenpflicht sind jedenfalls
die Herstellung von zwei
Kopien eines Protokolls für
die vernommene und zur
Akteneinsicht berechtigte
Person (siehe § 96 Abs. 5
StPO). Darüber hinaus gibt
es in § 52 Abs. 2 StPO fol-
gende Gebührenbefreiungen
für den Beschuldigten:

1. wenn und solange
ihm Verfahrenshilfe bewil-
ligt wurde,

2. wenn er sich in
Haft befindet, bis zur ersten
Haftverhandlung oder zur
früher stattfindenden Haupt-
verhandlung hinsichtlich al-
ler Aktenstücke, die für die
Beurteilung des Tatver-
dachts oder der Haftgründe
von Bedeutung sein können,

3. für Befunde und
Gutachten von Sachverstän-
digen, Behörden, Dienststel-
len und Anstalten.

Eine Gebührenbefreiung
im Falle bewilligter Verfah-
renshilfe und für Befunde
und Gutachten von Sachver-
ständigen, Behörden,
Dienststellen und Anstalten
gilt auch für Opfer, Privat-
beteiligte und Privatanklä-
ger (§ 68 Abs. 1 StPO). 

Anmerkung: Der Privat-
ankläger ist allerdings nicht
zur Akteneinsicht bei der
Kriminalpolizei berechtigt,
da gemäß § 71 Abs. 1 StPO
bei Privatanklagedelikten
kein Ermittlungsverfahren
stattfindet.
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Schriftliche Ersuchen um
Übermittlung einer Akten-
abschrift durch eine dazu le-
gitimierte Partei sind im Ge-
setz nicht ausdrücklich gere-
gelt, aber in der anwaltli-
chen Praxis und bei Versi-
cherungen weit verbreitet.
Hier stellt sich das Problem
der Einhebung der Ge-
bühren, das einen erhebli-
chen Verwaltungsaufwand
verursachen kann. Gemäß §
83 Abs. 1 StPO wäre eine
solche Zustellung ohne Zu-
stellnachweis zulässig. Kei-
ne gesetzliche Grundlage
gibt es für die Einhebung
des Portos, allerdings auch
keine gesetzliche Verpflich-
tung zur Übersendung von
Aktenabschriften.

Unter welchen Vorausset-
zungen ist eine Beschrän-
kung der Akteneinsicht
möglich? Die Akteneinsicht
für den Beschuldigten kann
insoweit beschränkt werden,
als besondere Umstände be-
fürchten lassen, dass durch
die Akteneinsicht der
Zweck der Ermittlungen ge-
fährdet werde. 

Ab Verhängung der Un-
tersuchungshaft ist jedoch
eine Beschränkung der Ak-
teneinsicht hinsichtlich sol-
cher Aktenstücke, die für
die Beurteilung des Tatver-
dachts oder der Haftgründe

von Bedeutung sein könnten
unzulässig. 

Das Gesetz sieht noch ei-
ne andere Beschränkung der
Akteneinsicht vor: Soweit
auf Grund bestimmter Tat-
sachen die Gefahr besteht,
dass durch die Aktenein-
sicht das Leben, die Ge-
sundheit, die körperliche
Unversehrtheit oder Freiheit
einer Person gefährdet wer-
de, ist die Akteneinsicht so-
weit einzuschränken, als
dies zum Schutz dieser Per-
son notwendig ist. Im Ge-
setz findet sich die Formu-

lierung, dass es in diesem
Falle zulässig ist, personen-
bezogene Daten und andere
Umstände, die Rückschlüsse
auf die Identität oder die
höchstpersönlichen Lebens-
umstände der gefährdeten
Person zulassen, von der
Akteneinsicht auszuneh-
men. Dieses „zulässig“ ist
mit Blick auf die vorzuneh-
mende Interessensabwägung
(Auskunftsrecht versus
Schutz vor ernsten Gefah-
ren), die eindeutig zu Guns-
ten des Schutzes von Men-
schen ausfallen muss, so zu

lesen, dass eine auf solche
Art gefährdete Person ein
Recht auf Geheimhaltung
ihrer Daten hat. Die entspre-
chenden Aktenstücke sind
daher von der Akteneinsicht
auszunehmen oder zu ano-
nymisieren.

Auch einem Opfer darf
die Akteneinsicht verwei-
gert (interessanter Weise
steht im Gegensatz zu § 51
Abs. 2 StPO in § 68 Abs. 1
StPO explizit „verweigert“)
oder beschränkt werden,
wenn durch sie der Zweck
der Ermittlungen oder eine
unbeeinflusste Aussage als
Zeuge gefährdet wäre. Letz-
teres wird der häufigere An-
lassfall für eine Verweige-
rung der Akteneinsicht sein. 

Anmerkung: Es wird aus-
drücklich darauf hingewie-
sen, dass es für die Aufbe-
wahrung der Ergebnisse der
geheimen Ermittlungsmaß-
nahmen (4. bis 6. Abschnitt
des 8. Hauptstücks) speziel-
le Verwahrungsvorschriften
(siehe § 145 StPO) gibt. Da
diese Unterlagen bei der
Staatsanwaltschaft zu ver-
wahren und mit Einbrin-
gung der Anklage dem Ge-
richt zu übermitteln sind, ist
eine Akteneinsicht bei der
Kriminalpolizei in diese Ak-
tenteile nicht möglich.

Franz Eigner/ 
Walter Dillinger
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Akteneinsicht: Die Kosten für Aktenkopien sind in einem 
Erlass des Justizministeriums geregelt. Wer selbst kopiert,
zahlt 0,35 Euro pro Seite.

Verordnung der Bundes-
ministerin für Justiz über die
Höhe der Gebühren für die
Herstellung von Kopien
durch die Staatsanwaltschaft
oder die Kriminalpolizei im
Rahmen der Akteneinsicht

Auf Grund der §§ 52
Abs. 1 und 96 Abs. 5 der
Strafprozessordnung 1975,
BGBl. Nr. 631, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 93/2007, wird
verordnet:

§ 1. Für die Herstellung
von unbeglaubigten Kopien

durch Bedienstete der Staats-
anwaltschaft oder der Krimi-
nalpolizei im Rahmen der
Gewährung von Aktenein-
sicht nach § 52 Abs. 1 StPO
sind Gebühren in der in An-
merkung 6 zur Tarifpost 15
des Gerichtsgebührengeset-
zes, BGBl. Nr. 501/1984,
vorgesehenen Höhe zu ent-
richten. Die Ausfolgung der
hergestellten Kopien kann
bis zum Eingang der jeweils
zu entrichtenden Gebühr
aufgeschoben werden.

§ 2. Sollte für die Herstel-
lung der Kopien ein Be-

diensteter wegen beengter
personeller Ressourcen gera-
de nicht zur Verfügung steht,
kann den zur Akteneinsicht
Berechtigten (§§ 51 und 68
StPO) oder ihren Vertretern
ausnahmsweise gestattet
werden, die Kopien auf ei-
nem am Dienstort vorhande-
nen Kopiergerät selbst her-
zustellen. Dafür ist eine Ab-
geltung der Kopierkosten in
Höhe von 0,35 Euro pro Sei-
te zu bezahlen.

§ 3. Jedenfalls unzulässig
ist es, Parteien oder Parteien-
vertretern Akten, Berichte

oder sonstige Aktenteile zur
Herstellung von Kopien
außerhalb des Amtsgebäudes
mitzugeben.

§ 4. Abgesehen von den
Fällen einer Gebührenbefrei-
ung gemäß §§ 52 Abs. 2 und
68 Abs. 1 Strafprozessord-
nung ist die Herstellung von
zwei Kopien eines Protokol-
ls für die einvernommene
und zur Akteneinsicht be-
rechtigte Person gebühren-
und kostenfrei.

§ 5. Diese Verordnung
tritt mit 1. Jänner 2008 in
Kraft.

G E B Ü H R E N  F Ü R  K O P I E N


